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Fahrplan für die Begleiter  
 
 
Voraussetzung	
  für	
  Begleiter	
  
Die Begleiter müssen mindestens 30 Jahre alt sein, seit fünf Jahren den Führerschein für PKW 
besitzen und dürfen nicht mehr als drei Punkte in Flensburg haben. 
Für die Begleitperson gilt die 0,5 Promille-Grenze. 
	
  
Seien	
  sie	
  einfach	
  nur	
  da!	
  
Als Beifahrer sind sie kein Ersatzfahrlehrer! Greifen sie nicht in das Lenkrad! Sie sind 
Ansprechpartner und Ratgeber und haben jetzt die Chance, die ihnen anvertrauten 
Jugendlichen zu unterstützen, sich umsichtig und verantwortungsvoll im Straßenverkehr zu 
bewegen. 
Seien sie einfach nur da! Allein die Anwesenheit einer älteren und erfahrenen Person wirkt sich 
beruhigend aus und vermittelt Sicherheit. 
Hilfreich können warnende Hinweise sein, zum Beispiel bei zu hoher Geschwindigkeit, zu 
dichtem Auffahren oder wenn die jungen Fahranfänger gefährliche Überholmanöver starten 
wollen. Sie erkennen gefährliche Situationen viel früher und können zu vorausschauendem 
Fahren motivieren! 
 
Wir bieten einen 90-minütigen Vorbereitungskurs zum „Begleiteten Fahren” an, in 
welchem das Konzept vorgestellt wird. 
 
weitere Inhalte: 
Verhaltensanforderungen an Fahrer und Beifahrer, 
Rechte und Pflichten, 
Klärung offener Fragen 
Es sollten alle Fahrschüler und Begleiter gemeinsam teilnehmen.	
  
 


